
Amtliche Veröffentlichung in der 4. Kalenderwoche 2024 

 

Jahresabschluss der Gemeindewerke Reiskirchen zum 31.12.2021 

 

I. Feststellungsbeschluss 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Reiskirchen hat in ihrer Sitzung am 06.12.2023 

den Jahresabschluss der Gemeindewerke Reiskirchen zum 31.12.2021 festgestellt und 

beschlossen. 

 

Die Jahresabschlussbilanz 2021 und die Gewinn- und Verlustrechnung 2021 

einschließlich des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers werden hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

 



Anlage 1

Gemeindewerke Reiskirchen, Reiskirchen

BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA PASSIVA

31.12.2021 31.12.2020
€ € €

31.12.2021 31.12.2020
€ € €

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte so-
wie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.307,18 4.418,90

II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit

Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 14.792,20 14.792,20
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

ohne Bauten 4.960,03 4.960,03
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 67.126,23 88.965,25
4. Verteilungsanlagen 13.938.890,14 14.396.654,49
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.348,22 22.160,73
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 222.387,24 57.459,63

14.276.504,06 14.584.992,33
14.279.811,24 14.589.411,23

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 12.437,00 13.534,40

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 326.514,24 378.652,59
2. sonstige Vermögensgegenstände 137.077,19 119.144,48

463.591,43 497.797,07
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.322.124,88 1.619.339,87

2.798.153,31 2.130.671,34

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 2.556.459,40 2.556.459,40

II. Rücklagen
allgemeine Rücklage 6.001.201,52 5.755.113,12

III. Gewinn
1. Gewinnvortrag 158.352,31 158.352,31
2. Jahresgewinn 313.165,96 246.088,40

471.518,27 404.440,71
9.029.179,19 8.716.013,23

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 491.730,30 509.369,55

C. Empfangene Ertragszuschüsse 2.432.019,99 2.422.416,79

D. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen 1.032.798,80 797.077,77

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.737.369,71 3.976.905,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

€ 258.171,22 (€ 248.501,68)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem

Jahr € 3.479.198,49 (€ 3.728.403,59)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-

tungen 95.922,10 135.850,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

€ 95.922,10 (€ 135.850,84)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 69.087,87 66.723,82

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 69.087,87 (€ 66.723,82)

4. sonstige Verbindlichkeiten 189.856,59 95.725,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

€ 189.856,59 (€ 95.725,30)
4.092.236,27 4.275.205,23

17.077.964,55 16.720.082,57 17.077.964,55 16.720.082,57
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Gemeindewerke Reiskirchen, Reiskirchen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

2021 2020
€ € €

1. Umsatzerlöse 2.851.540,39 2.675.375,33

2. sonstige betriebliche Erträge 42.392,56 33.821,80

Gesamtleistung 2.893.932,95 2.709.197,13

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe und für bezogene
Waren 50.679,00 44.863,15

b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen 1.525.155,21 1.364.064,30

1.575.834,21 1.408.927,45
Rohertrag 1.318.098,74 1.300.269,68

4. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen 632.723,10 633.759,89

5. sonstige betriebliche Aufwendungen 202.052,35 246.239,97

Betriebsergebnis 483.323,29 420.269,82

6. sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 4.717,27 8.865,00
- davon aus der Abzinsung von

Rückstellungen  4.717,27
(8.589,00)

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 159.062,08 174.664,90
154.344,81- 165.799,90-

- davon aus der Aufzinsung von
Rückstellungen  -7.392,26 (0,00)

8. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 328.978,48 254.469,92

9. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag 15.812,52 8.381,52

10. Jahresgewinn 313.165,96 246.088,40
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Gemeindewerke Reiskirchen, Reiskirchen

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Gemeindewerke Reiskirchen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Reiskirchen – be stehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrech nung für das Ge schäfts jahr
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, ein schließlich der
Dar stel lung der Bi lan zie rungs- und Bewertungs me thoden – geprüft. Darüber hinaus haben
wir den Lage be richt der Ge meindewerke Reiskirchen für das Ge schäfts jahr vom 1. Januar
2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor-
schriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägi-
gen deutschen, für Ka pi tal ge sell schaf ten gel ten den han dels recht li chen Vor schriften und
ver mit telt unter Be ach tung der deut schen Grund sätze ord nungs mäßi ger Buchfüh rung
ein den tatsächli chen Ver hältnis sen ent spre chendes Bild der Ver mö gens- und Fi nanz-
lage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 so wie seiner Er tragslage für das Ge-
schäfts jahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La ge des
Eigen betriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit
dem Jah res ab schluss, entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bun-
des landes Hes sen und stellt die Chan cen und Risi ken der zu künf ti gen Ent wick lung zu-
tref fend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein wendun-
gen ge gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe richts ge führt
hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über ein stim-
mung mit § 317 HGB und § 27 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) fest ge stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchge führt. Unsere Ver ant wortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Ab schlussprüfers für die Prüfung des Jahresab schlus ses und
des La geberichts“ unse res Bestäti gungsvermerks weitergehend be schrie ben. Wir sind von
dem Eigenbetrieb un abhängig in Über ein stimmung mit den deut schen han delsrechtli chen
und be rufs rechtlichen Vorschriften und haben unsere sons ti gen deut schen Berufs pflichten
in Über ein stimmung mit diesen Anforderun gen er füllt. Wir sind der Auffassung, dass die
von uns er langten Prü fungsnachweise aus rei chend und ge eig net sind, um als Grundlage
für un sere Prü fungsur teile zum Jahres ab schluss und zum La ge be richt zu die nen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Gemeindevertretung für den Jah resab-
schluss und den La gebe richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab schlus ses,
der den Vorschriften des Ei gen betriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den
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ein schlägi gen deutschen, für Ka pi tal ge sell schaf ten gel ten den han dels recht li chen Vor-
schriften in allen wesent li chen Be lan gen ent spricht, und da für, dass der Jah resab schluss
unter Be ach tung der deut schen Grundsät ze ord nungsmä ßi ger Buch füh rung ein den tat-
sächlichen Ver hältnis sen ent spre chendes Bild der Ver mö gens-, Fi nanz- und Er tragslage
des Eigen betriebs vermit telt. Fer ner sind die gesetzlichen Vertreter verant wortlich für die in-
ternen Kon trollen, die sie in Über ein stim mung mit den deut schen Grund sätzen ord nungs-
mä ßiger Buchführung als not wendig be stimmt haben, um die Auf stel lung eines Jah res ab-
schlusses zu ermögli chen, der frei von we sentli chen – be absich tigten oder unbeab sichtig-
ten – fal schen Darstel lungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver ant wort-
lich, die Fähigkeit des Ei gen betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be urtei-
len. Des Wei teren haben sie die Ver antwortung, Sachverhalte in Zusam menhang mit der
Fort füh rung der Unter neh menstä tig keit, sofern einschlägig, anzuge ben. Dar über hinaus
sind sie dafür verant wort lich, auf der Grund la ge des Rech nungs le gungsgrundsatzes der
Fort füh rung der Unter neh mens tätig keit zu bi lanzieren, so fern dem nicht tatsächliche oder
recht li che Gege ben heiten entge gen stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des La ge be-
richts, der ins gesamt ein zutref fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermit telt sowie
in al len we sentlichen Be langen mit dem Jah resabschluss in Einklang steht, den Vorschrif-
ten des Eigen betriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen ent spricht und die Chancen und
Ri si ken der zu künf ti gen Ent wick lung zu tref fend dar stellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter ver ant wortlich für die Vor kehrun gen und Maß nah men (Systeme), die sie als notwen-
dig er achtet haben, um die Auf stel lung eines La gebe richts in Überein stimmung mit den an-
zu wendenden Vor schriften des Eigen betriebsgesetzes des Bundes landes Hessen zu er-
mögli chen, und um ausrei chende ge eignete Nachwei se für die Aussagen im Lage bericht
erbrin gen zu können.

Die Gemeindevertretung ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungs le gungs-
prozes ses der Gesell schaft zur Aufstellung des Jahresab schlusses und des Lage berichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
be richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres ab-
schluss als Gan zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellun gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage des Eigen betriebs ver mittelt so wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss so wie mit den bei der Prü fung gewon nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den
Vorschriften des Ei genbetriebsgeset zes des Bundeslandes Hessen entspricht und die
Chan cen und Risiken der zukünfti gen Entwick lung zu tref fend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsver merk zu ertei len, der unsere Prü fungsurteile zum Jah resabschluss und zum La ge-
bericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und §  27 EigBGes unter Beachtung der vom In sti-
tut der Wirt schafts prüfer (IDW) fest gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprü fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf deckt.
Falsche Dar stellun gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie ren und werden
als we sent lich angese hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder ins gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab schlusses und Lagebe richts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidun gen von Adres saten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kri ti sche
Grund hal tung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder un beab-
sich tigter – falscher Dar stellun gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und
führen Prüfungs hand lun gen als Reaktion auf diese Risiken durch so wie erlangen Prü-
fungsnach weise, die ausrei chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu die nen. Das Risiko, dass we sentliche fal sche Dar stellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Ver stößen höher als bei Un rich tigkei ten, da Ver stöße be trügeri-
sches Zusammenwir ken, Fälsch ungen, be ab sich tigte Unvollstän digkei ten, irre führende
Darstellungen bzw. das Au ßer kraft set zen in ter ner Kon trol len be inhal ten kön nen.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses re levan-
ten in ter nen Kon trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relev anten Vor-
kehrungen und Maß nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege be-
nen Umständen angemes sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü fungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Sys teme des Eigenbetriebs abzuge ben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange wandten
Rech nungs le gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge setzlichen Ver-
tretern dar ge stellten ge schätzten Werte und damit zusammenhän genden Anga ben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli chen Ver-
tretern an ge wandten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter neh-
menstä tig keit so wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachwei se, ob eine we-
sentliche Un sicherheit im Zu sam menhang mit Ereignissen oder Ge ge benheiten be steht,
die be deutsa me Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unter-
neh menstä tig keit auf werfen kön nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass ei ne we-
sentliche Un si cher heit be steht, sind wir ver pflich tet, im Be stäti gungsvermerk auf die da-
zuge höri gen Anga ben im Jah resabschluss und im Lagebericht aufmerk sam zu ma chen
oder, falls diese Angaben un ange messen sind, unser je weiliges Prüfungsur teil zu mo di-
fi zie ren. Wir ziehen unsere Schluss fol gerungen auf der Grund lage der bis zum Da tum
unse res Bestäti gungs ver merks erlangten Prüfungsnach wei se. Zu künftige Ereignis se
oder Gege ben heiten können jedoch dazu führen, dass der Ei gen be trieb seine Un ter-
neh menstä tig keit nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab schlus-
ses ein schließ lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen den
Geschäfts vorfälle und Er eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be ach-
tung der deut schen Grundsät ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat sächlichen
Verhältnis sen ent spre chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er trags lage des Ei-
genbetriebs vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge set ze-
sent spre chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Ver tretern dar ge stell ten
zu kunfts orien tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus rei chen der ge eig-
neter Prü fungsnach weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zu kunftsorien tier ten
An gaben von den ge setzli chen Vertretern zugrun de gelegten bedeutsamen An nah men
nach und beurteilen die sachge rechte Ableitung der zu kunfts orientierten An gaben aus
die sen Annahmen. Ein ei gen ständiges Prü fungs urteil zu den zukunfts orientierten Anga-
ben so wie zu den zugrunde lie genden An nahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebli ches unver meidbares Risiko, dass künf tige Ereignisse we sentlich von den zu-
kunfts orientierten Angaben abweichen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge planten
Um fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel lungen, ein-
schließlich etwaiger Män gel im internen Kontrollsystem, die wir während un serer Prü fung
feststellen."

Gießen, den 20. September 2023

 ANDAMOS
 Unternehmensberatungsgesellschaft mbH
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

  (Uwe Hohn)
 Wirtschaftsprüfer



V. Offenlegung 

Der Jahresabschluss 2021 einschließlich aller Anlagen liegt in der Zeit vom 29. Januar 2024 

bis einschließlich 06. Februar 2024 während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht in 

der Gemeindeverwaltung Reiskirchen, Zimmer 12, öffentlich aus. 

 

Reiskirchen, Januar 2024 

gez.  

Kromm 

Bürgermeister 
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